
Vorbemerkung 

Allen Miet- und Lieferverträgen liegen die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Flück AG (nachfolgend Vermie- 
ter genannt) zugrunde. Diese gelten auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals aus-
drücklich vereinbart werden. Nebenabreden bzw. ergänzende 
Bedingungen des Kunden (nachfolgend Mieter genannt) sind nur 
verbindlich, wenn diese schriftlich durch den Vermieter bestätigt 
wurden. Unter „Mietgegenstand” versteht man das Material oder 
die Geräte, wie im Angebot beschrieben bzw. wie dem Mieter 
tatsächlich zur Verfügung gestellt.

§ 1 Vertragsabschluss

Angebote des Vermieters sind freibleibend (Art. 7(1) OR). Un-
vollständige oder zweifelhafte Angaben in der Bestellung/im 
Auftrag gehen zu Lasten des Mieters. Nachträgliche Änderungen 
auf Veranlassung des Mieters werden gesondert berechnet. 
Auftragsänderungen oder Annullierungen für Mietgegenstände, 
die sich bereits in der Zustellung befinden, sind nicht möglich. 
Abbildungen, Abmessungen und Gewichtsangaben in Informa-
tions- und Werbeunterlagen sind unverbindlich. Druckfehler, 
Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Der Vermieter 
ist berechtigt, andere Unternehmen zur Erfüllung der vertraglich 
übernommenen Verpflichtung einzuschalten.

§ 2 Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragspartner

1.	 Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand nur be- 
stimmungsgemäss einzusetzen, die Miete vereinbarungs-
gemäss zu zahlen, den Mietgegenstand ordnungsgemäss 
zu behandeln und bei Ablauf der Mietzeit besenrein und frei 
von jeglichen Rückständen zurückzugeben. Bei Rückgabe 
von ungesäuberten Mietgegenständen wird der Vermieter 
die Reinigung selbst durchführen. Die Kosten hierfür werden 
dem Mieter gemäss der zum Vertragsabschluss gültigen 
Preistabelle berechnet. 

2.	 Der Auftraggeber verpflichtet sich, nach Anlieferung der 
Mietgegenstände diese umgehend auf Zustand und Anzahl 
hin zu überprüfen. Abweichungen hierzu sind unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.

3.	 Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand vor Über-
lastung in jeder Weise zu schützen. 

4.	 Der Mieter ist nicht berechtigt, den Mietgegenstand an 

einen anderen Stand- bzw. Einsatzort, als den im Auftrag 
vermerkten zu transportieren. 

5.	 Gebühren und Kosten für behördliche Aufwendungen sowie 
Beschaffungskosten und Kosten, die durch behördliche Auf- 
lagen entstehen sowie Polizeibegleitgebühren und sonstige 
Kosten für behördlich angeordnete Sicherheitsvorkehrungen 
trägt der Mieter.

§ 3 Übergabe des Mietgegenstandes, Mängel bei Über-
gabe des Mietgegenstandes 

1.	 Der Vermieter verpflichtet sich, den vom Kunden gemieteten 
Mietgegenstand für die vereinbarte Mietzeit zur Verfügung 
zu stellen. Gleichzeitig verpflichtet sich der Mieter, den von 
ihm gemieteten Mietgegenstand anzunehmen. 

2.	 Der Vermieter trägt Sorge dafür, dass sich der Mietge-
genstand in einwandfreiem Zustand befindet. Der Mieter 
verpflichtet sich den vereinbarten Mietpreis zu zahlen, die 
gemietete Ware sorgfältig zu behandeln und den Mietge-
genstand nach Beendigung der vereinbarten Mietzeit dem 
Vermieter zur Verfügung zu stellen. 

3.	 Bei Übergabe erkennbare Mängel, welche den vorgese-
henen Einsatz nicht unerheblich beeinträchtigen, können 
nicht mehr gerügt werden, wenn sie nicht unverzüglich nach 
Anlieferung schriftlich dem Vermieter angezeigt werden. 

4.	 Der Vermieter hat rechtzeitig gerügte Mängel, die bei Über-
gabe vorhanden waren zu beseitigen bzw. Ersatz hierfür 
zu beschaffen. Die Kosten hierfür trägt der Vermieter. 

§ 4 Haftungsbegrenzung des Vermieters 

1.	 Für Schäden an der Zufahrt oder am Auslegungsort, ins-
besondere für nichterkennbare Rohrleitungen, Gullydeckel 
etc. oder bei Verfärbungen (z.B. Rostflecken), wird keine 
Haftung übernommen. 

2.	 Weitergehende Schadenersatzansprüche gegen den 
Vermieter, insbesondere ein Ersatz von Schäden, die 
nicht am Mietgegenstand selbst entstanden sind, kön-
nen vom Mieter nur geltend gemacht werden bei: 
- Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Vermieters, 
- Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Vermieters oder einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters beruhen. 

Baustrassen

Flück AG
Dübendorfstrasse 129
8051 Zürich

Telefon 044 325 10 10
info@flueck.ag
flueck.ag

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Flück AG Zürich	 044 325 10 10	 Flück AG Luzern	 041 361 10 10
Flück AG St. Gallen	 071 310 10 10	 Flück AG Basel		 061 301 10 10



3.	 Eine Haftung für nicht rechtzeitige Anlieferung (Gestellung) 
ist ausgeschlossen, bei höherer Gewalt, Streik, Strassen-
sperrung und sonstigen unvermeidbaren Ereignissen, deren 
Folgen der Vermieter nicht abwenden konnte. In anderen 
Fällen nicht rechtzeitiger Anlieferung (Gestellung) ist die 
Haftung des Vermieters begrenzt auf den dreifachen Mietzins. 

§ 5 Mietpreis und Zahlung 

1.	 Das Angebot gilt bei freier Anlieferung und Abholung. Der 
Mieter trägt hierfür Sorge. Bei Behinderung in der Anlieferung 
und bei Abholung wird für Wartezeiten ein Stundensatz von 
120.00 CHF je Gefährt berechnet. 

2.	 Die Mietzeit beginnt und endet an den in der Mietbestäti-
gung vereinbarten Terminen. Die Berechnung der Miete 
erfolgt anhand des der Mietbestätigung zugrunde liegenden 
Angebotes. 

3.	 Bei unbefristeter Mietdauer verlängert sich die Mietzeit 
jeweils um einen weiteren Kalendertag. 

4.	 Der Rechnungsbetrag ist grundsätzlich fällig und zahlbar 
nach Rechnungserhalt netto Kasse. Bei Zahlungsverzug 
werden Mahngebühren in Höhe von 5.00 CHF, bzw. 10.00 
CHF berechnet. Die Geltendmachung eines darüber hin-
aus gehenden Verzugsschadens bleibt dem Vermieter 
vorbehalten.

5.	 Bei vereinbarter Ratenzahlung gilt: Kommt der Mieter mit 
der Zahlung einer Rate zwei Wochen in Rückstand, so ist 
der gesamte noch offene Restbetrag sofort zur Zahlung 
fällig. 

6.	 Das Zurückbehaltungsrecht und das Aufrechnungsrecht des 
Mieters bestehen nur bei vom Vermieter unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des Mieters, 
nicht aber bei bestrittenen Gegenansprüchen. 

7.	 Ist der Mieter mit der Zahlung eines fälligen Betrages länger 
als 14 Kalendertage nach schriftlicher Mahnung in Verzug, 
so ist der Vermieter berechtigt, den Mietgegenstand nach 
Ankündigung ohne Anrufung des Gerichts auf Kosten des 
Mieters, der den Zutritt zu dem Mietgegenstand und den 
Abtransport zu ermöglichen hat, abzuholen und darüber 
anderweitig zu verfügen. Die dem Vermieter aus dem Vertrag 
zustehenden Ansprüche bleiben bestehen jedoch werden 
die Beträge, die der Vermieter innerhalb der vereinbarten 
Vertragsdauer etwa durch anderweitige Vermietung erzielt 
hat oder hätte erzielen können, nach Abzug der durch die 
Rückabholung und Neuvermietung entstandenen Kosten 
abgerechnet. 

§ 6 Abtretung zur Sicherung der Mietschuld 

Der Mieter tritt in Höhe des vereinbarten Mietpreises seine 
etwaigen Ansprüche gegen seinen Auftraggeber, für dessen 
Auftrag der Mietgegenstand verwendet wird, an den Vermieter 

ab. Der Vermieter nimmt die Abtretung an.. 

§ 7 Beendigung der Mietzeit und Rückgabe des Mietge-
genstandes 

1.	 Die Mietzeit endet mit Ablauf der vertraglich vereinbarten 
Mietzeit. 

2.	 Bei Mietverträgen auf unbestimmte Zeit oder bei Ver-
längerung der vereinbarten Mietzeit, hat der Mieter dem 
Vermieter die Beendigung des Mietvertrages mindestens 
eine Woche vorher anzuzeigen, § 5 Nr. 7 gilt entsprechend. 

3.	 Sollte der Mietgegenstand vor Beendigung des vereinbarten 
Mietzeitraums zurückgegeben werden, ist dennoch der Miet- 
preis des gesamten vereinbarten Mietzeitraums zu zahlen.

4.	 Der Mieter hat den Mietgegenstand besenrein und in ord-
nungsgemässem Zustand zur Abholung bereitzuhalten.

5.	 Um den ordnungsgemässen Zustand und die Anzahl der 
Mietgegenstände bei Abholung festzustellen verpflichtet 
sich der Mieter selbst bzw. einen Erfüllungsgehilfen bei 
der Abholung anwesend zu sein und den Zustand und die 
Anzahl der Mietgegenstände schriftlich festzuhalten. 

6.	 Bei Verlust oder Abgang des Mietgegenstandes erfolgt 
die Berechnung nach aktuellem Neuwert. Beschädigte 
Fahrbahnplatten, welche gerichtet werden müssen, werden 
nach Aufwand berechnet. Aufgrund von Beschädigung nicht 
mehr zu richtende Fahrbahnplatten werden ebenfalls nach 
aktuellem Neuwert berechnet. 

§ 8 Weitere Pflichten des Mieters 

1.	 Der Mieter hat alle technischen Voraussetzungen, die für 
die ordnungsgemässe und gefahrlose Durchführung des 
Auftrages erforderlich sind, auf eigene Rechnung und Gefahr 
zu schaffen und während des Mietzeitraums aufrecht zu er-
halten. Er hat die zum Befahren von fremden Grundstücken, 
nicht öffentlichen Strassen, Wege und Plätze erforderlichen 
Zustimmungen der Eigentümer zu besorgen und den Vermie 
ter von Ansprüchen Dritter, die sich aus einer unbefugten 
Inanspruchnahme eines fremden Grundstückes ergeben 
können, freizustellen. 

2.	 Der Mieter darf einem Dritten den Mietgegenstand we-
der überlassen noch Rechte aus diesem Vertrag abtreten 
oder Rechte irgendwelcher Art an dem Mietgegenstand 
einräumen. 

3.	 Sollte ein Dritter durch Beschlagnahme, Pfändung oder der-
gleichen Rechte an dem Mietgegenstand geltend machen, 
so ist der Mieter verpflichtet dem Vermieter unverzüglich 
durch Einschreiben Anzeige zu erstatten und den Dritten 
hierüber durch Einschreiben zu benachrichtigen.

4.	 Der Mieter hat geeignete Massnahmen zur Sicherung ge-
gen Diebstahl des Mietgegenstandes zu treffen bzw. sich 
hiergegen zu versichern.
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5.	 Während der Mietzeit stellt der Mieter den Vermieter frei 
von Ansprüchen Dritter, die in irgendeiner Weise Schaden 
am oder durch den Mietgegenstand erleiden können. Der 
Mieter hat sich hiergegen zu versichern.

6.	 Der Mieter hat bei allen Unfällen den Vermieter zu unterrich- 
ten und dessen Weisung abzuwarten. Bei Verkehrsunfällen 
und Diebstahl ist die Polizei hinzuzuziehen.

7.	 Verstösst der Mieter schuldhaft gegen die vorstehenden 
Bedingungen zu 1. bis 5. so ist er verpflichtet dem Vermieter 
allen Schaden zu ersetzen der diesem daraus entsteht. 

§ 9 Kündigung 

1.	 a) Der über eine bestimmte Mietzeit abgeschlossene Miet-
vertrag ist für beide Seiten grundsätzlich unkündbar.  Ein aus-
serordentliches Kündigungsrecht aus wichtigem Grund und 
ein Kündigungsrecht gemäss Ziff. 2 bleibt hiervon unberührt.   
b) Bei Mietverträgen auf unbestimmte Zeit beträgt die Kün-
digungsfrist 7 Werktage zum Monatsende, § 7 Nr. 2 gilt 
entsprechend. 

2.	 Der Vermieter ist berechtigt den Mietvertrag nach 
Ankündigung ohne Einhaltung einer Frist zu beendigen 
a) Fälle von § 5 Nr. 7
b) Wenn nach Vertragsabschluss dem Vermieter er- 
kennbar wird, dass der Anspruch auf Mietzahlung durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Mieters gefährdet wird.  
c) Wenn der Mieter ohne Einwilligung des Vermieters den  
Mietgegenstand oder einen Teil desselben nicht bestim-
mungsgemäss verwendet oder an einen anderen Ort ver-
bringt. 

3.	 Macht der Vermieter von dem ihm nach Nr. 2 zustehenden 
Kündigungsrecht Gebrauch findet § 5 Nr. 7 in Verbindung 
mit dem § 7 entsprechende Anwendung.

§ 10 Verlust des Mietgegenstandes 

Sollte es dem Mieter schuldhaft oder aus technisch zwingenden 
Gründen unmöglich sein die ihm nach § 7 obliegende Verpflich-
tung zur Rückgabe des Mietgegenstandes einzuhalten, so ist er 
zum Schadenersatz verpflichtet. 

§ 11 Sonstige Bestimmungen 

1.	 Abweichende Vereinbarungen, Nebenabreden und Ergän-
zungen des Vertrages bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch den Vermieter. 

2.	 Sollte irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
sein, so werden davon die übrigen Bestimmungen des 
Vertrages nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Be- 
stimmung tritt eine Formulierung die dem Sinn und Zweck 
der unwirksamen Formulierung am nächsten kommt und 
rechtswirksam ist. 

3.	 Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche ist 
der Hauptsitz des Vermieters. Der Vermieter kann auch am 
allgemeinen Gerichtsstand des Mieters klagen.

Gültig ab Juli 2020
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